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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 990/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 19.07.2022 
Bereich: Sport und Bäder 
Bearbeitet von: Leonard Wied 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 17.08.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 31.08.2022 

Rat 14.09.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Anpassung der Badeordnung gemäß dem Beschluss des Rates vom 15.Juni 2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Sport- und Bäderausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Siegen die Änderung der 
Haus- und Badeordnung für die Hallen-, Warmwasser- und Naturfreibäder der Stadt 
Siegen vom 20.04.2016, Inkrafttreten am 01.05.2016 und letztmalig geän-
dert/ergänzt am 16.05.2020 hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Punkte. 

2. Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Änderung der Badeordnung gemäß der Emp-
fehlung des Sport- und Bäderausschusses.  

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Siegen hat in seinem Beschluss vom 15. Juni 2022 die Änderung der Bade-
ordnung hinsichtlich der Bekleidungsregeln beschlossen sowie in der Ratssitzung die Über-
prüfung der Badeordnung hinsichtlich eines Änderungsbedarfs insgesamt angeregt. Der § 5 
Abs. 3 wurde durch Ratsbeschluss vom 15. Juni 2022 dahingehend geändert, dass dieser für 
die Einhaltung der Bekleidungsregeln die Verpflichtung zur Bedeckung der primären Ge-
schlechtsmerkmale vorsieht.  
 
Durch eine umfangreiche Recherche sowie einer Umfrage im Vergleichsring Sport- und Be-
wegungsmanagement der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement , 
indem neben der Sport- und Bäderabteilung der Stadt Siegen insgesamt 26 weitere Sport- 
und Bäderabteilungen zwecks Erfahrungsaustausch vernetzt sind, konnte festgestellt wer-
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den, dass die städtische Haus- und Badeordnung im Wesentlichen dem neusten Stand von 
notwendigen Regelungsinhalten entspricht.  
 
Der konkrete Anpassungsbedarf wird nachfolgend aufgeführt.  
 

1. Der Zusatz vom 16.05.2020, welcher im Rahmen der damaligen rechtlichen Vorgaben 
zur Eindämmung des Corona-Virus verfügt wurde, entfällt. 

2. Ergänzend zu den bisherigen Regelungen, insbesondere im Hinblick auf Mediennut-
zung in den Bädern, welche grundsätzlich in § 5 Abs. 5 und 6 der Haus- und Badeord-
nung geregelt ist, wird hier eine Konkretisierung der Nutzung mobiler Endgeräte im 
Wasserbereich vorgesehen. Mittlerweile sind viele Handys wasserdicht oder können 
mit einer wasserdichten Handyhülle ausgestattet werden. Hieraus ergibt sich die 
Möglichkeit der Aufnahme von Fotos oder Videos unter der Wasseroberfläche. Dies 
stellt nicht zuletzt angesichts der geänderten Bekleidungsregelungen den Anlass zur 
Änderung und Verschärfung der Nutzungsregeln für mobile Endgeräte (Mobiltelefo-
ne, Tablets, Kameras, etc.) dar.  

3. Im Übrigen wurden sämtliche Formulierungen der Haus- und Badeordnung auf ge-
schlechtergerechte Sprache überprüft und dahingehend angepasst. 

 
Als Anlage ist der Änderungsinhalt in einer Synopse wiedergegeben.  
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
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Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In Vertretung  
 
gez. 
 
Wolfgang Cavelius 
Stadtkämmerer 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Badeordnung 1.10.22 Synopse   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSLUpiLFtOrzHGjrTxoj4qk/.pdf



